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 Ohne Buchung darf nicht gespielt werden. Zuwiderhandlungen werden geahndet. 
 

 Das Spielen ist nur in den gebuchten Stunden erlaubt. Ein früheres Betreten bzw. späteres 
Beenden ist nicht erlaubt. 
 

 Voraussetzung zur Anmeldung ist eine Mitgliedschaft im TCR, eine Mail-Adresse und ein 
Internetzugang. Eine Freigabe kann bis zu 24 Stunden dauern.  
 

 Die Halle darf nur in sauberen Tennisschuhen betreten werden. Erlaubt sind Schuhe mit 
glatter oder vorzugsweise profilierter Sohle. Nicht erlaubt sind Jogging-Schuhe, Schuhe mit 
Stollenprofil oder Straßenschuhe.  

 
 Esswaren dürfen grundsätzlich nicht, Getränke nur in verschlossenen Gefäßen mit in die 

Halle genommen werden. 
 

 Nach dem Spiel muss der Platz abgezogen und das Licht gelöscht werden. Dazu den 
Lichtschalter 3 Sekunden gedrückt halten.  

 
 Das Rauchen in der Halle und in den sanitären Anlagen ist verboten. Tieren ist der 

Aufenthalt im gesamten Hallen- und Sanitärbereich nicht gestattet. 
 

 Der Nutzer /Mieter nutzt die Anlage einschließlich der Parkplätze auf eigene Gefahr. Für 
Garderobe und Wertsachen wird nicht gehaftet. 

 
 Alle Einrichtungen der Halle inklusive Nebenräume sind schonend zu behandeln. Die 

Benutzer sind für die verursachten Schäden haftbar. 
 

 Der Vorstand oder dessen Beauftragte und der Trainer üben gegenüber den Benutzern und 
Besuchern die Rechte des Hausherrn aus. 

 
 Sofern durch höhere Gewalt Umstände eintreten, die den Spielbetrieb nicht zulassen, 

übernimmt der Vermieter keine Haftung für den entstandenen Nutzungsausfall.  
 

 Sollte die Halle anderweitig seitens des Vereins benötigt werden, erhält der Mieter rechtzeitig 
Nachricht. Die ausgefallenen Stunden werden je nach Wunsch durch Ausgleichsstunden 
oder Rückvergütung ersetzt. 
 

 Die Hallenordnung wird mit Beantragung einer Hallenspielzeit bzw. mit Betreten der 
Tennisanlage ausdrücklich anerkannt. Die Hallenabonnenten verpflichten sich, Gäste, die in 
ihren Stunden mitspielen oder sie auf die Anlage begleiten, auf die Einhaltung der 
Hallenordnung hinzuweisen. 
 

 
Der Vorstand bittet alle Tennisspieler um sportliches Verhalten und pflegliche 
Behandlung der Tennishalle sowie der angrenzenden Räumlichkeiten. 


